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Beschluss:
1. Für den Ausschuss beim Amtsgericht Braunschweig zur Wahl der Schöffinnen und 

Schöffen werden die folgenden sechs Vertrauenspersonen gewählt:
1. Ratsfrau Susanne Hahn
2. Ratsfrau Annette Johannes
3. Ratsfrau Sabine Kluth
4. Ratsherr Dr. Burkhard Plinke
5. Ratsherr Kai-Uwe Bratschke
6. Herr Guido Meisenheimer

2. Es werden keine stellvertretenden Vertrauenspersonen bestimmt.

Sachverhalt:
Der Rat der Stadt wird in seiner Sitzung am 16. Mai 2023 die Vorschlagsliste für die Wahl 
der Schöffinnen und Schöffen an Amts- und Landgericht für die Geschäftsjahre 2024 bis 
2028 aufstellen.

Die eigentliche Wahl der Schöffinnen und Schöffen erfolgt durch einen Ausschuss beim 
Amtsgericht bis spätestens zum 15. Oktober 2023. Dieser Ausschuss besteht gemäß § 40 
Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) i. V. m. dem Beschluss der 
Landesregierung vom 13. Juli 2004 (Nds. MBl. S. 498) aus

 dem zuständigen Richter am Amtsgericht als Vorsitzendem,
 dem Hauptverwaltungsbeamten oder einer von ihm benannten Vertretung und
 sieben Vertrauenspersonen als Beisitzerinnen und Beisitzer.

Die Vertrauenspersonen müssen laut Punkt 4.2 des gemeinsamen Runderlasses des MJ 
und MI vom 1. November 2022 zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen (Nds. MBl. Nr. 
45/2022) die Voraussetzungen der §§ 32 bis 35 GVG erfüllen. Ein Auszug des GVG ist als 
Anlage beigefügt. Sie müssen nicht Mitglieder des Rates sein, sondern werden aus den 
Einwohnerinnen und Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks vom Rat der Stadt gewählt. 

Als zuständige oberste Landesbehörde gemäß § 40 Abs. 3 Satz 3 GVG hat das 
Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport mit Schreiben vom 9. November 2022 
bestimmt, dass von der Stadt Braunschweig sechs der sieben Vertrauenspersonen zu 
wählen sind. Eine weitere Vertrauensperson wird vom Landkreis Peine gewählt.

Gemäß Punkt 4.3 des genannten Runderlasses können zusätzlich Stellvertretende gewählt 
werden, die im Falle der Verhinderung einer Vertrauensperson die Position im Ausschuss 

1 von 3 in Zusammenstellung



besetzen. Dabei wäre eine Reihenfolge festzulegen in der die Stellvertretenden an die Stelle 
der verhinderten Vertrauenspersonen treten. Gemäß § 40 Abs. 4 GVG ist der Ausschuss 
beschlussfähig, wenn mindestens der zuständige Richter, die Vertretung der Verwaltung 
sowie drei Vertrauenspersonen anwesend sind.

Die gewählten Vertrauenspersonen sowie gegebenenfalls die Stellvertretungen sind dem 
zuständigen Richter beim Amtsgericht bis zum 1. Juli 2023 mitzuteilen (Punkt 4.4 des 
Runderlasses)

In welchem Verfahren die Vertrauenspersonen und gegebenenfalls die Stellvertretenden 
gewählt werden, ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die Kommunen sind daher frei in der 
Entscheidung darüber, welches Vorschlags- und Wahlverfahren verwendet werden soll. 

Mit Schreiben vom 9. Februar 2023 hat die Verwaltung die Fraktionen und Gruppen des 
Rates über das Verfahren informiert und aufgefordert, bis zum 28. April 2023 Personen zur 
Wahl vorzuschlagen. 

In einem gemeinsamen Vorschlag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
CDU wurden die im Beschlussvorschlag aufgeführten Personen benannt. Weitere 
Vorschläge sind bis zum Ablauf der Frist nicht eingegangen. In diesem Fall muss das von 
der Verwaltung im Schreiben vom 9. Februar 2023 vorgeschlagene Wahlverfahren nicht 
angewendet werden. Stellvertretende Vertrauenspersonen können damit nicht benannt 
werden. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass dem Amtsgericht in jedem Fall genau sechs 
Vertrauenspersonen gemeldet werden müssen (Stellvertretende sind nicht verpflichtend) und 
die Vertrauenspersonen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden, 
mindestens jedoch mit der Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt werden (§ 40 
Abs. 3 S. 1 GVG).
.

Geiger

Anlage/n:
Auszug GVG
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Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606).  

- Auszug - 
 

Vierter Titel 
Schöffengerichte 

 
§ 32 

 
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen 

oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

3. (weggefallen) 
 

§ 33 
 
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben würden; 
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode 

vollenden würden; 
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht 

geeignet sind; 
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 

§ 34 
 
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
1. der Bundespräsident; 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie 

hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 

gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 
(2) [ …]  
 

§ 35 
 
Die Berufung zum Amt eines Schöffen dürfen ablehnen: 
1.  Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, eines Landtages 

oder einer zweiten Kammer; 
2.  Personen, die 

a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtlicher Richter in der Strafrechtspflege 
tätig gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der 
Vorschlagsliste noch andauert, 
b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der 
Strafrechtspflege an mindestens vierzig Tagen erfüllt haben oder 
c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind; 

3. Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen; 
4. Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen; 
5. Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie 

die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert; 
6. Personen, die das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der 

Amtsperiode vollendet haben würden; 
7. Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten wegen 

Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen 
Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet. 
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